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MASSNAHMEN BESCHREIBUNG UMFANG KGV-BEITRAG KGV-BEITRAG 
KOMBINIERT INFORMATIONEN

Nicht brennbare  
Dämmung an der Fassade

Anbringen von nicht 
brennbarer Dämmung an 
der Fassade (RF1-Baustoffe; 
Schmelzpunkt über 1000°C; 
Mindestdicke 60 Millimeter), 
um die vertikale Ausbreitung 
des Feuers einzuschränken.

Für Gebäude mit einer Höhe 
von mehr als 11 m.

CHF 20.– pro m2 
Max. CHF 10’000.–

Gültig vom 01.06.2024 
bis 31.12.2026

CHF 40.– pro m2 
Max. CHF 20’000.–

Gültig vom 01.06.2024 
bis 31.12.2026, 
in Kombination mit 
einer Förderzusage 
des Gebäudeprogramms.

Zuschussantrag:  

KGV-Richtlinie Besondere 
Aktion Basismassnahmen 
Prävention:

Richtlinie Anreize 
für energieeffiziente 
Renovierungen: 

Feuerfeste Schicht
unter integrierter 

PV-Anlage

Verlegen einer Brandschutz­
platte BSP 30-RF1 oder Hinzu­
fügen einer Dämmschicht aus 
Baustoffen der RF1 mit einem 
Schmelzpunkt über 1000°C 
und einer Mindestdicke von 
60 Millimetern. Damit kann 
die Brandausbreitung bei 
Überhitzung oder elektrischem 
Kurzschluss begrenzt werden.

Für Dächer mit integrierter 
Photovoltaikanlage.

Gilt für neue Bauprojekte 
sowie bestehende Gebäude.

CHF 40.– pro m2 
Max. CHF 10’000.–

Gültig vom 01.06.2024 
bis 31.12.2026

CHF 80.– pro m2  
Max CHF 20’000.–

Gültig vom 01.06.2024 
bis 31.12.2026, 
in Kombination mit 
einer Förderzusage 
des Gebäudeprogramms.

Abgasanlage (Schornstein)

Mit der Zeit werden 
Schornsteine abgenutzt 
und es können Risse 
entstehen, durch die Rauch 
und Hitze entweichen können. 
Durch Einzug eines neuen 
Innenrohres kann die Brand­
gefahr beseitigt werden.

Im Besitz einer nicht sanierten 
Abgasanlage sein, welche an 
eine Heizanlage für Fest­
brennstoffe angeschlossen ist. 

Baubewilligung vor dem 
1. Januar 2015 ausgestellt.

Einbau ist durch qualifizierte 
Fachkräfte auszuführen.

CHF 200.– pro m2 
Max. CHF 3’000.–

Gültig vom 01.06.2024 
bis 31.12.2026

CHF 400.– pro Laufmeter,
Max. CHF 6’000.–

Gültig vom 01.06.2024 
bis 31.12.2026, 
in Kombination mit 
einer Förderzusage 
des Gebäudeprogramms.

x2

→� �Zusätzliche Beteiligung: Für Eigentümer*innen, die im Rahmen einer energetischen Sanierung von einer Finanzierungszusage des Gebäudeprogramms profitieren, verdoppelt die KGV ihren Beitrag auf gezielte 
Massnahmen zum Brandschutz sowie zum Schutz vor Naturgefahren. Bei den angegebenen Beträgen dieser Kolonne handelt es sich um Gesamtbeträge.x2

https://portal.energie-foerderung.ch/ab?_lang=de
https://www.ecab.ch/wp-content/uploads/2024/06/5.1.6-Action_particuliere_Mesures_prevention_DE.pdf
https://www.ecab.ch/wp-content/uploads/2024/04/240410_Sonderaktion_energieeffiziente_Renovationen_DE.pdf
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MASSNAHMEN BESCHREIBUNG UMFANG KGV-BEITRAG KGV-BEITRAG 
KOMBINIERT INFORMATIONEN

VERTIKALER 
FLUCHTWEG

Je nach Gegebenheit kann aus den 
fünf unten aufgeführten 

Massnahmen ausgewählt werden.

Vertikale Fluchtwege, also 
Treppenhäuser, ermöglichen 
im Ereignisfall aufgrund ihrer 
Bauweise (Brandabschnittsbil­
dung etc.) eine sichere Flucht 
aus dem Gebäude.

Einbau ist durch qualifizierte 
Fachkräfte auszuführen.

Max. CHF 20’000.– 
pro Fluchtweg 

Gültig vom 01.06.2024 
bis 31.12.2026

Max. CHF 40’000.– 
pro Fluchtweg

Gültig vom 01.06.2024 
bis 31.12.2026

In Kombination mit 
einer Förderzusage 
des Gebäudeprogramms

Zuschussantrag:   

Informationen über die Brenn-
barkeit von Materialien: 

KGV-Richtlinie Besondere 
Aktion Basismassnahmen 
Prävention: 

Richtlinie Anreize 
für energieeffiziente  
Renovierungen: 
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Brandschutztüren EI30 halten 
einem Feuer 30 Minuten lang 
stand. Sie werden empfohlen, 
um Räume (Keller, Wohnungen) 
abzutrennen, die an vertikale 
Fluchtwege angeschlossen sind.

EI30-Tür CHF 500.– / Tür CHF 1’000.– / Tür

Abschottung

Eine EI30-Abschottung ist ein 
Material, mit dem Öffnungen 
um Kabel und Rohre ver­
schlossen werden. Sie hat 
einen Feuerwiderstand von 
mindestens 30 Minuten.

Abschottung EI30 CHF 100.– / Abschottung CHF 200.– / Abschottung

Schutzkasten für 
Elektroverteilung

Ein Schutzkasten mit 30 Min. 
Feuerwiderstand verhindert 
die Ausbreitung eines Feuers in 
der Elektroverteilung (Schalt­
gerätekombination). 

Schutzkasten mit 30 Min. 
Feuerwiderstand.

CHF 500.– / Schutzkasten CHF 1’000.– / Schutzkasten

Brandschutzplatte

Eine Brandschutzplatte 
BSP30-RF1 bietet einen 
Feuerwiderstand von 
30 Minuten. Sie kann z.B. zur 
Bekleidung einer Holzwand 
verwendet werden.

Brandschutzplatte 
BSP30-RF1

CHF 20.– / m2 CHF 40.– / m2

Sicherheits
beleuchtung

Mit einer Sicherheitsleuchte 
können Fluchtwege 
beleuchtet werden.

Wirksamkeit von mindestens 
30 Min.

CHF 250.– / Leuchte CHF 500.– / Leuchte

→� �Zusätzliche Beteiligung: Für Eigentümer*innen, die im Rahmen einer energetischen Sanierung von einer Finanzierungszusage des Gebäudeprogramms profitieren, verdoppelt die KGV ihren Beitrag auf gezielte 
Massnahmen zum Brandschutz sowie zum Schutz vor Naturgefahren. Bei den angegebenen Beträgen dieser Kolonne handelt es sich um Gesamtbeträge.x2

x2

https://portal.energie-foerderung.ch/ab?_lang=de
https://forum-brandschutz.ch/news/rf1-bis-rf4-neue-klassifizierung-von-baustoffen/
https://www.ecab.ch/wp-content/uploads/2024/04/240410_Sonderaktion_Basismassnahmen_Praevention_DE.pdf
https://www.ecab.ch/wp-content/uploads/2024/04/240410_Sonderaktion_energieeffiziente_Renovationen_DE.pdf
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MASSNAHMEN BESCHREIBUNG UMFANG KGV-BEITRAG INFORMATIONEN

Brandschutzkonzept 
und -pläne

Das Brandschutzkonzept legt fest, 
welche Massnahmen für ein Gebäude 
in Abhängigkeit von den Risiken 
erforderlich sind. Anhand von Plänen 
können die baulichen, technischen und 
organisatorischen Schutzmassnahmen 
visualisiert werden.

Die subventionierte Massnahme 
besteht in der Ausarbeitung eines 
Brandschutzkonzepts sowie von 
Brandschutzplänen für komplexe 
bestehende Gebäude (ausserhalb 
des Baubewilligungsverfahrens). 

Die  Anforderungen und 
der Umfang werden von einem 
Experten der KGV bestimmt.

•	 80% der Kosten für Brandschutz­
konzept und -pläne. 

•	 Max. CHF 10’000.– / Antrag. 

•	 Gültig von 01.06.2024  
bis 31.12.2026

Zuschussantrag: 

KGV-Richtlinie Besondere Aktion 
Basismassnahmen Prävention:

Brandmauern

Subvention, die für die Erstellung 
oder Ertüchtigung einer Brandmauer 
in einem bestehenden Gebäude (z.B. 
landwirtschaftliche Gebäude oder 
zusammenhängende Bauten).

Erstellen einer neuen Mauer, 
bestehendes Gebäude

CHF 140.– / m2 Allgemeine Informationen 
zu Brandmauern:

Zuschussantrag: Ertüchtigung einer bestehenden 
Mauer

30% des Betrags, 
Max. CHF 6’000.–

Überspannungsschutz

Einrichtung zum Schutz 
der elektrischen Geräte und 
der Elektroinstallation gegen 
insbesondere vom Blitz 
verursachten Überspannungen.

Obligatorische Installation 10% des Betrags, 
Max. CHF 12’000.–

Nützliche Informationen:
Im Abschnitt «Prävention», öffnen 
Sie den Tab «Technische Anlagen und 
Installationen». 

Zuschussantrag:

Freiwillige Installation 30% des Betrags, 
Max. CHF 35’000.–

Blitzschutz

Einrichtung zum Schutz des Gebäudes 
gegen direkte Blitzeinschläge.

Obligatorische Installation 10% des Betrags, 
Max. CHF 12’000.–

Freiwillige Installation 30% des Betrags, 
Max. CHF 35’000.–

https://www.ecab.ch/wp-content/uploads/2024/04/240410_Sonderaktion_Basismassnahmen_Praevention_DE.pdf
https://forum-brandschutz.ch/wissen/brandmauern-und-ihr-feuerwiderstand/
https://www.ecab.ch/de/schnellzugriff/
https://portal.energie-foerderung.ch/ab?_lang=de
https://portal.energie-foerderung.ch/ab?_lang=de
https://portal.energie-foerderung.ch/ab?_lang=de
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MASSNAHMEN BESCHREIBUNG UMFANG KGV-BEITRAG INFORMATIONEN

Rauchwarnsystem
Segura 360

Intelligente Rauchmelder zur 
Erkennung von Rauch oder Wärme. 
Sobald ein Rauchmelder Rauch oder 
Wärme registriert, werden Sie auf 
Ihrem Mobiltelefon benachrichtigt. 
Im Ereignisfall bietet Segura360 
automatisch und umgehend die 
nächste Feuerwehr auf. 

Freiwillige Installation oder
Ersatzmassnahme für bestimmte  
Gebäude (z. B. historische Gebäude)

•	 CHF 4’000.– für die Grundinstallation 
und CHF 100.– pro Melder,  
max. CHF 30’000.– 

•	 Bei Kulturgütern kann der Beitrag 
angemessen erhöht werden

Informationen und Anträge 
auf Zuschüsse: 

Brandmeldeanlagen

Fest installierte Rauch- und 
Feuermelder mit automatischer 
Alarmübermittlung an die EAZ 118 
(Einsatz- und Alarmzentrale) 
der Feuerwehr.

Freiwillige Installation oder
Ersatzmassnahme gemäss Art. 45;
Ziffer 2 des Reglements der KGV
über Beitragsleistungen

30% des Betrags, 
aber maximal CHF 35'000.–

Zuschussantrag:

Sprinkleranlagen

Sprinkleranlagen müssen im Brandfall 
einen Alarm übermitteln, automatisch 
den Brand löschen oder bis zum 
Eintreffen der Feuerwehr eindämmen.

Freiwillige Installation 30% des Betrags, 
max. CHF 35’000.– / Gebäude

Weitere Informationen: 

Zuschussantrag: 
Generalüberholung der Einrichtung 10% des Betrags,

max. CHF 12’000.– / Gebäude

Futtersonden

Mit Futtersonden kann
die Fermentation von Lagergut 
überwacht werden, um ein
Entflammen von verrottendem
Material wie z.B. Heu, Stroh,
Kaffeesatz und Biomasse
zu verhindern. 

Erwerb von Sonden 50% des Rechnungsbetrags, 
max. CHF 1’500.– pro Antrag

Faltblatt:

Zuschussantrag: 

 

https://www.ecab.ch/de/subventionen-und-praevention/subventionen-praevention/brandmelde-und-alarmsystem-segura-360/
https://fr.heureka.ch/de/anforderung-nach-nutzung/artikel/einstellraeume-und-parkings/parking-600-m2/technischer-brandschutz/sprinkleranlagen
https://www.ecab.ch/wp-content/uploads/2024/06/Faltblatt_KGV_Subventionen_Heusonden.pdf
https://portal.energie-foerderung.ch/ab?_lang=de
https://portal.energie-foerderung.ch/ab?_lang=de
https://portal.energie-foerderung.ch/ab?_lang=de
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MASSNAHMEN BESCHREIBUNG UMFANG KGV-BEITRAG INFORMATIONEN

Anpassung von 
Trockensteigleitungen

Bei einem Brand greift die Feuerwehr 
auf ein Druckluftschaumsystem (CAFS) 
zurück, um den Wasserverbrauch und 
die Folgeschäden zu verringern. 
Ziel der Massnahme ist es, sicher­
zustellen, dass die Steigleitung den 
Besonderheiten dieses Systems 
entspricht.

•	 Gebäudehöhe von mehr als  30m 

•	 Installation von  
Trockensteigleitungen mit  
Entlüftungsleitung DN32

CHF 115.– / Laufmeter Subventionierung von 
Trockensteigleitungen:

Zuschussantrag: 

Schlüsselrohr für den Zugang 
zum Gebäude (sibox)

Einige Gebäude (öffentliche Gebäude, 
Unternehmen) sind nicht immer 
besetzt. Bei einem automatischen 
Alarm oder einem Brand müssen 
diese für die Interventionskräfte 
zugänglich sein. Das Anbringen von 
Schlüsselrohren ermöglicht einen 
besseren Zugang für die Feuerwehr. 

Gebäude mit automatischer 
Alarmübermittlung an die EAZ 118 
(Einsatz- und Alarmzentrale), 
für welche eine SIBOX in 
der Baubewilligung nicht 
vorgeschrieben ist.

CHF 230.– Zuschussantrag: 
Kontaktieren Sie das Kompetenz­
zentrum Intervention unter 
026/566.41.70 oder per E-Mail 
an intervention@ecab.ch

Nachfüllen von Feuerlöschern

Nach dem Gebrauch kann 
ein Feuerlöscher bei einem Anbieter 
Ihrer Wahl wieder aufgefüllt werden.  

Finanzierung des Nachfüllens 
des Feuerlöschers

50% des Betrags für 
die Wiederbefüllung

Subventionierung der Wieder
befüllung von Feuerlöschern:

Antrag auf Zuschuss:  

mailto:intervention%40ecab.ch?subject=
https://www.ecab.ch/wp-content/uploads/2021/12/5.1.3-Action_particuliere_Colonnes_seches_DE.pdf
https://www.ecab.ch/wp-content/uploads/2021/12/5.1.2-Action_particuliere_Recharge_extincteurs_DE.pdf
https://www.ecab.ch/wp-content/uploads/2023/10/Nachfullung_Handfeuerloscher.pdf
https://portal.energie-foerderung.ch/ab?_lang=de
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Schutz vor 
Naturgefahren
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MASSNAHMEN BESCHREIBUNG UMFANG KGV-BEITRAG KGV-BEITRAG 
KOMBINIERT INFORMATIONEN

Lichtkuppeln

Erhöhung der dauerhaften 
Widerstandsfähigkeit von 
Lichtkuppeln gegen 
Hagelschlag.

Ein Ersatz durch 
Kunststoff-Lichtkuppeln 
ist ausgeschlossen.

Für Gebäude, die vor dem 
01.01.2020 eine Baubewilligung 
erhalten haben

Gültig von 01.06.2024 
bis 31.12.2026
50% des Rechnungsbetrags.

Max. CHF 10’000.–
pro Antrag

Gültig von 01.06.2024 
bis 31.12.2026
60% des Rechnungsbetrags.

In Kombination mit einer 
Förderzusage des Gebäude­
programms.

Max. CHF 20’000.– 

Antragstellung:  

KGV-Richtlinie Besondere 
Aktion Basismassnahmen 
Prävention: 

Richtlinie Anreize 
für energieeffiziente 
Renovierungen:

Gebäudeöffnungen

Erhöhung der Wasserdichtigkeit 
von Gebäudeöffnungen 
(z.B. Fenster, Türen, Tore) die 
einen unzureichenden Schutz 
bei starken Regenfällen und  
Überschwemmungen 
aufweisen.

Die Arbeiten müssen von 
qualifizierten Fachpersonen 
durchgeführt werden.

Für Gebäude, die vor dem 
01.01.2020 eine Baubewilligung 
erhalten haben

Gültig von 01.06.2024 
bis 31.12.2026
50% des Rechnungsbetrags.

Max. CHF 10’000.–
pro Antrag

Gültig von 01.06.2024 
bis 31.12.2026
60% des Rechnungsbetrags.

In Kombination mit einer 
Förderzusage des Gebäude­
programms.

Max. CHF 20’000.–

Lichtschächte

Erhöhen und Abdichten 
von Lichtschächten.

Für Gebäude, die vor dem 
01.01.2020 eine Baubewilligung 
erhalten haben

Gültig von 01.06.2024 
bis 31.12.2026
50% des Rechnungsbetrags.

Max. CHF 10’000.–
pro Antrag

Gültig von 01.06.2024 
bis 31.12.2026
60% des Rechnungsbetrags.

In Kombination mit einer 
Förderzusage des Gebäude­
programms.

Max. CHF 20’000.–

x2

→� �Zusätzliche Beteiligung: Für Eigentümer*innen, die im Rahmen einer energetischen Sanierung von einer Finanzierungszusage des Gebäudeprogramms profitieren, verdoppelt die KGV ihren Beitrag auf gezielte 
Massnahmen zum Brandschutz sowie zum Schutz vor Naturgefahren. Bei den angegebenen Beträgen dieser Kolonne handelt es sich um Gesamtbeträge.x2

https://portal.energie-foerderung.ch/ab?_lang=de
https://www.ecab.ch/wp-content/uploads/2024/04/240410_Sonderaktion_Basismassnahmen_Praevention_DE.pdf
https://www.ecab.ch/wp-content/uploads/2024/04/240410_Sonderaktion_energieeffiziente_Renovationen_DE.pdf
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MASSNAHMEN BESCHREIBUNG UMFANG KGV-BEITRAG INFORMATIONEN

Schutz vor 
Naturgefahren

Die Wahl der optimalen Massnahme 
ist für das Erreichen des Schutzziels 
von entscheidender Bedeutung. 
Daher subventioniert die KGV sowohl 
die Studie als auch ihre Durchführung.

In bestimmten Situationen erweist 
sich eine koordinierte Massnahme 
mehrerer Eigentümer als wirksamer. 
Die KGV unterstützt auch eine solche 
Vorgehensweise.

Studie, 
Einzelmassnahme

80% des Rechnungsbetrags, 
Max. CHF 10’000.–

Zuschussantrag: 

Informationen 
zu Naturgefahren:
schutz-vor-naturgefahren.ch

Ausführungsreglement 
über Beitragsleistungen:

Studie,
koordinierte Massnahme 

80% des Rechnungsbetrags, 
Max. CHF 12’000.–

Durchführung einer freiwilligen 
Einzelmassnahme

Gültig von 01.06.2024 
bis 31.12.2026, 
50% des Betrags, 
Max. CHF 10’000.–

Durchführung einer freiwilligen 
koordinierten Massnahme

Hagelalarm 
und automatisierte 

Lamellenstoren

Automatische Vorrichtung zur 
Steuerung von Storen, die mit 
dem Warnsystem von SRF-METEO 
verbunden ist. Bei einer 
Hagelprognose für den Standort 
des Gebäudes werden die Storen 
automatisch hochgezogen, wodurch 
ein Schaden verhindert wird.

Alarm-Abonnement Kostenlos Informationen über die Massnahme 
und den Antrag auf Zuschuss: 

Antrag auf Einrichtung 
und Zuschuss: 
Kontaktieren Sie das Kompetenz­
zentrum Prävention unter 
026/566.41.60 oder per E-Mail an 
praevention@ecab.ch

Hagelschutz - einfach automatisch
mit Signalbox

100% des Rechnungsbetrags

Installation, Inbetriebnahme und 
Programmierung der Signalbox

Bestehende Gebäude: 100% 
Neue Gebäude: 100%

Anpassung der Storensteuerung 
bei bestehenden, elektrischen Storen

50% des Betrags, 
max. CHF 10’000.– / Gebäude

https://www.schutz-vor-naturgefahren.ch/bauherr.html
mailto:praevention%40ecab.ch?subject=
https://www.hagelschutz-einfach-automatisch.ch/eigentuemer-verwaltungen.html
https://www.ecab.ch/wp-content/uploads/2024/06/5.1.6-Action_particuliere_Mesures_prevention_DE.pdf
https://www.hagelschutz-einfach-automatisch.ch/eigentuemer-verwaltungen.html
https://portal.energie-foerderung.ch/ab?_lang=de
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Allgemeine Bemerkung
Dieses Dokument ist eine Übersicht über alle Beitragsleistungen der KGV. Für detaillierte Informationen konsultieren sie bitte die entsprechende gesetzliche Grundlage oder kontaktieren Sie 
das Kompetenzzentrum Prävention der KGV.

Gesetzgebung über die Beitragsleistungen der KGV
1. Gesetz über die Gebäudeversicherung, die Prävention und die Hilfeleistungen bei Brand und Elementarschäden (KGVG)

2. Reglement über die Gebäudeversicherung, die Prävention und die Hilfeleistungen bei Brand und Elementarschäden (KGVR)

3. Reglement vom 20. Juni 2018 der Kantonalen Gebäudeversicherung über Beitragsleistungen

4. Ausführungsreglement vom 27. Juni 2018 des Reglements der Kantonalen Gebäudeversicherung über Beitragsleistungen

5. Richtlinie vom 30. Januar 2023 über die Anpassung der von der Kantonalen Gebäudeversicherung subventionierten Beträge

Verfahren

Lassen Sie sich von einem 
Unternehmen einen 
Kostenvoranschlag erstellen

Das Beitragsgesuch muss 
vor Beginn der Arbeiten  
bei uns eingehen

Nach der provisorischen 
Zusage des Fördergegenstands, 
können Sie die Arbeiten durch 
qualifizierte Fachkräfte aus-
führen lassen

Nach Beendigung der Arbeiten 
übermitteln Sie die Rechnungen, 
Zahlungsnachweise sowie 
weitere erforderliche  
Dokumente an die KGV

Erhalten Sie den definitiven 
Entscheid über die Gewährung 
der Beiträge sowie die 
Überweisung des Betrags

1 2 3 4 5

https://bdlf.fr.ch/app/de/texts_of_law/732.1.1
https://bdlf.fr.ch/app/de/texts_of_law/732.1.11
https://www.ecab.ch/wp-content/uploads/2022/12/5.1-Regl_subventionnement_2_DE.pdf
https://www.ecab.ch/wp-content/uploads/2022/12/5.11-Regl_application_subventionnement_2_DE.pdf
https://www.ecab.ch/wp-content/uploads/2023/02/5.12-Dir_adaptation_montants_subventionnes_DE.pdf


Établissement cantonal d’assurance des bâtiments / Kantonale Gebäudeversicherung	

	 PF	 Maison-de-Montenach 1	 T. +41 26 566 41 60
	 1701 Freiburg	 Granges-Paccot	 praevention@ecab.ch	 www.ecab.ch
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